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Öffentliches Verfahrensverzeichnis der Datenverarbeitungen 

 
Das Bundesdatenschutzgesetz fordert im § 4g, dass der Datenschutzbeauftragte die 
Angaben nach § 4e auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar zu machen hat. 

 
1. Verantwortliche Stelle 

Firma BFW Bau Sachsen e. V. 
VR-Nr.: VR 4628 Amtsgericht Leipzig 

 
2. Gesetzliche Vertreter der verantwortlichen Stelle 

 Bernhard Pech, Vorstandsvorsitzender 
 Jens-Uwe Strehle, Geschäftsführer  
 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle 
Straße Heiterblickstraße 35 
PLZ, Ort 04347 Leipzig 
Telefon 0341 24557-0 
Fax 0341 24557-11 
Email-Adresse leipzig@bau-bildung.de 

   
4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung 

Das BFW Bau Sachsen e. V. versteht sich als Komplettanbieter für Aus- und 
Weiterbildung rund um den Bau. Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
erfolgt zur Realisierung der auf diesem Gebiet angebotenen Dienstleistungen. 

 
5. Beschreibung der betroffenen Personengruppe und der diesbezüglichen 
 Daten oder Datenkategorien: 

Kundendaten, Mitarbeiterdaten sowie Daten von Lieferanten, wenn diese zur 
Realisierung der unter 4. genannten Zweckbestimmung erforderlich sind. 

 
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt  

werden können:  
Zur Realisierung der unter 4. genannten Zweckbestimmung können Daten an 
folgende Stellen weitergegeben werden: 

 Öffentliche Stellen entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen bzw.   
gesetzlichen Bestimmungen 

 Interne Bereiche 

 externe Auftragnehmer entsprechend §11 BDSG 
 

7. Regelfristen für die Sperrung bzw. Löschung der Daten: 
Die Löschung erfolgt nach dem Ablauf der gesetzlichen, bzw. vertraglichen 
Aufbewahrungsfristen. Daten, die nicht unter diesen Aspekt einzuordnen sind, 
werden gelöscht bzw. gesperrt, wenn die unter 4. genannte Zweckbestimmung 
nicht mehr gegeben ist. 
 

8. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten: 
Eine Datenübermittlung an Drittstaaten ist nicht vorgesehen. 
 

9. zu § 9 BDSG „Technische und organisatorische Maßnahmen“: 
Bei der Durchführung interner Datenschutzaudits wird die Angemessenheit der Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten geprüft. 


